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§ 49 EisbG Sicherung und Verhalten
bei Annäherung und Übersetzung

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie setzt durch Verordnung fest, in welcher Weise

schienengleiche Eisenbahnübergänge nach dem jeweiligen Stand der Technik einerseits und nach den

Bedürfnissen des Verkehrs andererseits entsprechend zu sichern sind und inwieweit bestehende

Sicherungseinrichtungen an schienengleichen Eisenbahnübergängen weiterbelassen werden dürfen. Die

Straßenverwaltungen sind zur kostenlosen Duldung von Sicherheitseinrichtungen und Verkehrszeichen,

einschließlich von Geschwindigkeitsbeschränkungstafeln, verpflichtet.

2. (2)Über die im Einzelfall zur Anwendung kommende Sicherung hat die Behörde nach Maßgabe der örtlichen

Verhältnisse und Verkehrserfordernisse zu entscheiden, wobei die Bestimmungen des § 48 Abs. 2 bis 4 mit der

Maßgabe sinngemäß anzuwenden sind, dass die Kosten der Sicherungseinrichtungen für Materialbahnen,

ausgenommen solche mit beschränkt-öffentlichem Verkehr, vom Eisenbahnunternehmen alleine zu tragen sind,

sofern nicht eine andere Vereinbarung besteht oder getroffen wird.

3. (3)Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann zwecks möglichster Hintanhaltung von

Gefährdungen im Verkehr durch Verordnung Vorschriften über das Verhalten bei Annäherung an schienengleiche

Eisenbahnübergänge und bei Übersetzung solcher Übergänge sowie über die Beachtung der den

schienengleichen Eisenbahnübergang sichernden Verkehrszeichen erlassen.
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